Die Argumentation Ihrer Krankenversicherung stellt die Berufung auf die sogenannte Wissenschaftsklausel dar. Der Bundesgerichtshof hat bereits 1992 (Az: IV ZR 135/92) diese Klausel für unwirksam erklärt, differenziert im BGH-Urteil vom 12.3.2003 - IV ZR 278/01. Diese Urteile sind allen Krankenversicherern bekannt.

Meine Behandlung wurde in Übereinstimmung mit dem Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker abgerechnet. Wenn Ihre KV Ihnen die Erstattung ambulanter Behandlungen durch Heilpraktiker auf der Grundlage des Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH) zugesagt hat und sie die in den Rechnungen aufgeführten Leistungen nicht in den Versicherungsbedingungen explizit ausgeschlossen hat, ist sie zur Leistung verpflichtet. Meines Wissens habe ich keine Leistungen abgerechnet, die bei Ihrer Versicherung von der Erstattung ausgenommen sind. Das Berufen auf wissenschaftliche gesicherte Erkenntnisse und auf medizinische Notwendigkeit ist, wie oben erwähnt, unzulässig. 

Wäre die Argumentation zulässig, könnte jede medizinische Leistung und insbesondere jede naturheilkundliche Behandlung nach Willkür der Versicherung nicht erstattet werden. Denn Naturheilkunde ist keine wissenschaftliche Medizin im Sinne von jederzeitiger Wiederholbarkeit und Allgemeingültigkeit sondern Erfahrungsmedizin. Und auch im schulmedizinischen Bereich gibt es kaum eine Therapie, deren Nutzen wissenschaftlich im obigen Sinne nachgewiesen ist. Das liegt in der Natur der Individualität der Menschen. Sollte Ihre Versicherung die Leistungsverweigerung weiter aufrechterhalten, empfehle ich Ihnen den Klageweg und einen Versicherungswechsel. 

Ich hoffe, daß damit Klarheit hergestellt ist und somit einer Leistung Ihrer KV nichts mehr im Wege steht. Bei Bedarf bin ich selbstverständlich gern bereit, Ihrer KV einen Behandlungsbericht zu erstellen, den sie dann bitte bei mir anfordern mag. Auch mein Berufsverband, der Fachverband Deutscher Heilpraktiker, hat seine Unterstützung signalisiert.

